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Zitat

Original von alias
Du musst jede Nebentätigkeit auf dem Dienstweg (also über die Schulleitung)
anmelden. Es gibt Tätigkeiten, die sind genehmigungsfrei - wie schriftstellerische,
künstlerische oder Vortragstätigkeit. Für andere Tätigkeiten benötigst du eine explizite
Genehmigung.

Das resultiert aus dem besonderen Treue- und Fürsorgeverhältnis, dem du als Beamter
unterliegst. Dein Dienstgeber muss ja darauf achten, dass du dich nicht überarbeitest
... 

gilt das auch für Angestellte ?
Und für Kunstkurse an der VHS ?
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https://www.lehrerforen.de/thread/20850-nebent%C3%A4tigkeit-f%C3%BCr-die-
volkshochschule/?postID=169666#post169666

https://www.lehrerforen.de/thread/20850-nebent%C3%A4tigkeit-f%C3%BCr-die-volkshochschule/?postID=169666#post169666
https://www.lehrerforen.de/thread/20850-nebent%C3%A4tigkeit-f%C3%BCr-die-volkshochschule/?postID=169666#post169666

